
AUS UNSERER KANZLEI

Die Anwaltskanzlei Winkel,
Buhrfeind & Partner feierte
am 01. April 2010 ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Die Kanzlei,
die am 01. April 1985 von
den Seniorpartnern Holger
Winkel und Claus Buhrfeind
gegründet wurde, hat sich
seit ihrer Gründung zu einer
der größten und am besten
spezialisierten Anwaltskanz-
leien im Bereich des Elbe-We-
ser-Raums entwickelt. 

Mittlerweile sind in der
Kanzlei sieben Rechtsanwälte
tätig, die mit zwei Koopera-
tionspartnern eng zusammen
arbeiten. 

Die Jubiläumsfeiern wur-
den zunächst mit einer von
den Mitarbeitern der Kanzlei
gestalteten und humoristisch
geprägten Betriebsfeier eröff-
net. Am Wochenende
10./11.04.10 erfolgte dann
eine Kurzreise nach Berlin.

Messegelände geplant, bevor
die über 60 Teilnehmer mit
den zwei angemieteten Bus-
sen die Rückreise angetreten
haben. Die Teilnehmer der
kurzweiligen Jubiläumsfahrt
kehrten gut gelaunt und vol-
ler schöner Eindrücke nach
Rotenburg zurück, sodass
sich die Mitglieder der Kanz-
lei auch in den nächsten 25
Jahren mit vollem Einsatz den
Mittelpunkt des Handelns
widmen können: Den Man-
danten. 
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25 Jahre Winkel, Buhrfeind & Partner

Gold – Silber – Bronze 
Der Zweite ist der
erste Verlierer
Die Olympischen Winterspie-
le 2010 sind vorbei. Die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft steht
kurz bevor. In Vancouver gab
Sieger, umjubelte Sieger, es
gab Zweite und Dritte und es
gab Vierte – teilweise belä-
chelt, teilweise bedauert.
Aber grundsätzlich ist ja
schon der Zweite der erste
Unterlegene.  Aber das wird
belohnt. Im Sport. Und im
wahren Leben?

Im wahren Leben gibt es
heutzutage nur noch Gewin-
ner und Verlierer, oder – wie
es eingedeutscht heißt: Win-
ner und Looser. Das ist auch
im Recht so. Natürlich gibt es
Vergleiche, die den Gedanken
von „Geben und Nehmen“
nahe stehen. Der Gewinner
verliert und der Verlierer ge-
winnt – beide jedenfalls zu-
mindest ein Stück. Oft auch
jeder zur Hälfte.

Wir Advoselect-Anwälte
vergeben sicher keine Medail-
len, wir  richten auch nicht
über Gut und Böse, Recht
und Unrecht, Ja und Nein. Wir
helfen Ihnen nur, Ihre Posi-
tion im Gefüge der Streiten-
den durchzusetzen. Wir sind
auch nicht Trainer oder Funk-
tionäre, aber dennoch neh-
men wir kein Blatt vor den
Mund, wenn wir meinen, dass
Ihre Aufstellung für einen
Streit nicht optimal ist. Aber
das werden Sie ja auch er-
warten, und deshalb kommen
Sie ja auch zu uns. Nur der
wirklich gut Beratene ist auf
der Goldspur. 

VORWORT 

Als Zeichen des familiären Ar-
beitsklimas waren auch die
Partner der Anwälte und Mit-
arbeiterinnen eingeladen an
der Fahrt teilzunehmen, was
guten Anklang gefunden hat
und zu einer imposant gro-
ßen, munteren Reisegruppe
führte.

Berlin war eine Reise wert
Es erfolgte zunächst eine
Stadtbesichtigung im Rah-
men einer Spreerundfahrt.
Am  Abend wurde dann auf
einem Restaurantschiff nach
dem Genuss eines gelunge-
nen Buffets mit Musik lange
gefeiert. 

Am folgenden Tag wurden
noch der Reichstag und das
Regierungsviertel unter pro-
fessioneller Begleitung be-
sichtigt. Als Abschluss des
Wochenendes war ein Essen
auf dem alten Funkturm am



Kreditmediator geht an
den Start
Der von der Bundesregierung
ernannte Kreditmediator Met-
ternich ging am 1. März 2010
an den Start. Bundesminister
Brüderle hob dessen langjähri-
ge und erfolgreiche Tätigkeit
als Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz
hervor. Ende März soll das Me-
diationsverfahren stehen.
Zentrale Aufgabe des Mediators
wird es sein, bankunabhängig
und neutral zwischen Unterneh-
men und Kreditwirtschaft zu
vermitteln und die Unterneh-
men bei Bedarf in den verschie-
denen Phasen des Mediations-
verfahrens zu begleiten. Kriti-
sche Punkte können durch ei-

nen neutralen Dritten identifi-
ziert, kommuniziert und im Ide-
alfall beseitigt werden, und
zwar mit dem Ziel, ein einver-
nehmliches Ergebnis zwischen
allen Beteiligten herbeizufüh-
ren. Mittelständische Unterneh-
men, deren Finanzierungsbe-
mühungen zunächst nicht er-
folgreich waren, können sich an
den neuen Kreditmediator wen-
den. 

Betriebsrente – Gleichbe-
handlung von Arbeitern
und Angestellten 
Der bloße Statusunterschied
zwischen Arbeitern und Ange-
stellten rechtfertigt nach einem
Urteil des Bundesarbeitsge-
richts eine Ungleichbehandlung
im Arbeitsverhältnis nicht. Et-

was anderes gilt nur dann,
wenn damit an Unterschiede
angeknüpft wird, die eine derar-
tige Ungleichbehandlung recht-
fertigen. Dabei ist das Ziel,
Unterschiede im durch die ge-
setzliche Rentenversicherung
erreichten Versorgungsgrad
auszugleichen, legitim. Damit
die Ungleichbehandlung ge-
rechtfertigt ist, müssen die
unterschiedlichen Versorgungs-
grade für die Gruppen tatsäch-
lich bezeichnend sein. Dabei
kommt es nicht auf Durch-
schnittsberechnungen an. Ent-
scheidend ist, ob die Gruppen
hinsichtlich des Versorgungs-
grades in sich ausreichend ho-
mogen und im Vergleich zuein-
ander unterschiedlich sind.
Fehlt es an einer Rechtferti-

gung für eine schlechtere Be-
handlung von Arbeitern, steht
diesen für Beschäftigungszeiten
ab dem 1. Juli 1993 im Wege
der Angleichung nach oben die-
selbe Leistung zu wie Angestell-
ten. Für Zeiträume vorher be-
steht Vertrauensschutz, da
auch gesetzliche Regelungen an
den bloßen Statusunterschied
anknüpften. Die Angleichung
nach oben ist im Betriebsren-
tenrecht auch geboten, wenn
die Ungleichbehandlung auf-
grund einer Betriebsvereinba-
rung erfolgte. Der Anspruch
richtet sich nicht nur gegen den
Arbeitgeber, sondern auch ge-
gen eine konzernübergreifende
Gruppenunterstützungskasse,
wenn der Arbeitnehmer zum
Kreis der Begünstigten gehört.

Kurz & Bündig
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GESELLSCHAFTSRECHT

2001 hatte der Gesetzgeber einen Wech-
sel im System der Ertragsbesteuerung
der Körperschaften vom Anrechnungs-
zum Halbeinkünfteverfahren durchge-
führt. Die Folge: Auf der Ebene der Ge-
sellschaft wurde für einbehaltene und
ausgeschüttete Gewinne nur noch eine
einheitliche und endgültige Körper-
schaftsteuer von 25% erhoben. Bei den
Anteilseignern wurde – sofern sie natür-
liche Person sind - der ausgeschüttete
Kapitalertrag nur zur Hälfte versteuert.
In der Übergangszeit fasste der Gesetz-
geber die unterschiedlich mit Körper-
schaftsteuer belasteten Teilbeträge des
Eigenkapitals in mehreren Umrech-
nungsschritten zusammen und gliederte
dieses um. Das zuvor vorhandene Kör-
perschaftsteuerminderungspotential
wurde - aus Vereinfachungsgründen - in
ein einheitliches Körperschaftsteuergut-
haben umgewandelt. Dieses konnte
während einer Übergangszeit von - ur-
sprünglich - 15 Jahren schrittweise abge-
baut werden.

Bei der beschwerdeführenden AG
führte die Umgliederung zu einem Ver-
lust von Körperschaftsteuerminderungs-

potential in Höhe von rund einer Mio.
DM. Das BVerfG gab der Verfas-
sungsbeschwerde statt. Die Über-
gangsregeln vom Anrechnungs-
zum Halbeinkünfteverfahren bei der
Körperschaftsteuer in der Fassung
des Steuersenkungsgesetzes vom
23.10.2000 sind mit Art 3 Abs. 1 GG
nicht vereinbar und damit verfas-
sungswidrig, da diese Übergangsre-
gelungen bei einzelnen Unterneh-
men zu einem Verlust von Körper-
schaftsteuerminderungspotential füh-
ren, der bei einer anderen
Ausgestaltung des Übergangs ohne
Abstriche an den gesetzgeberischen
Zielen vermieden werden könnte.

Zur Rechtfertigung des durch die Um-
gliederung entstandenen Verlusts von
Körperschaftsteuerminderungspotential
kann nicht in der Art eines Vorteilsaus-
gleichs darauf abgestellt werden, dass
das nach dem Systemwechsel geltende
Halbeinkünfteverfahren in einer Gesamt-
schau der Belastung von Gesellschaft
und Gesellschafter insgesamt zu steuer-
lichen Vorteilen führt. Denn die Vorteile
des Halbeinkünfteverfahrens kommen

allen Unternehmern und Anteilseignern
in gleicher Weise zugute. Die Verluste an
Körperschaftsteuerminderungspotential
betreffen hingegen nur eine bestimmte
Gruppe von ihnen. 

Der Erste Senat hat dem Gesetzgeber
aufgegeben, spätestens mit Wirkung
zum 1. Januar 2011 für die noch nicht
bestandskräftig abgeschlossenen Ver-
fahren eine Neuregelung zu treffen. 

Vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren 
bei der Körperschaftsteuer 
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Elektronische Postfächer in Tschechien
sonen automatisch! Bislang
ist die Größe der übertragba-
ren Dateien noch beschränkt
– in der Praxis werden um-
fangreichere Sendungen
deshalb (noch) in Papierform
zugestellt. Bei Eingang einer
Mitteilung im elektronischen
Briefkasten kann sich der In-
haber durch SMS oder Email
informieren lassen, um Frist-
versäumnisse zu vermeiden. 

Zustellungsfiktion 
Das Dokument, das in den
elektronischen Briefkasten
geschickt wird, ist im Augen-
blick des Aufrufs durch die
berechtigte Person zuge-

stellt. Wird die Nachricht
nicht innerhalb von zehn Ta-
gen nach Zustellung in den
elektronischen Briefkasten
abgerufen, gilt das Doku-
ment als am letzten Tag die-
ser Frist zugestellt und ent-
faltet dieselben Wirkungen
wie eine persönliche Zustel-
lung. Diese Zustellungsfik-
tion gilt nicht, wenn eine Er-
satzzustellung nach tsche-
chischem Recht ausge-
schlossen ist (etwa bei
Zahlungsbefehlen). 

Konnte die Nachricht
wegen zeitweiser Abwesen-
heit oder einem anderen
schwerwiegenden Grund
nicht abgerufen werden,
kann die Feststellung der
Unwirksamkeit der Zustel-
lung innerhalb von 15 Tagen
ab dem Tag, an dem der In-
haber des elektronischen
Briefkastens tatsächlich

Kenntnis von der Nachricht
erhalten hat, spätestens je-
doch ein Jahr nach Zustel-
lung, beantragt werden. Mit
Aktivierung des elektroni-
schen Briefkastens ist der In-
haber verpflichtet, diesen re-
gelmäßig zu kontrollieren
und zugestellte Dokumente
zu speichern, da diese sonst
90 Tage nach ihrer Zustel-
lung automatisch gelöscht
werden!

Konvertierung von 
Dokumenten
Die zugestellten Dokumente
müssen jedoch in Papier-
form gebracht werden kön-

nen, solange für die private
Nutzung (z.B. für Banken)
noch keine elektronische
Weiterleitung möglich oder
anerkannt ist. Diese Konver-
tierung wird von dafür autori-
sierter Stelle, etwa den bei
den Postämtern eingerichte-
ten sog. CZECH POINTs auf
Antrag vorgenommen. Ab
dem 1. Januar 2012 werden
auch Rechtsanwälte in der
Lage sein, diese Dienste an-
zubieten.

Fazit 
Elektronische Postfächer er-
gänzen die bereits seit Jah-
ren erfolgreich praktizierte
Möglichkeit, Anträge und an-
dere rechtswirksamen Erklä-
rungen elektronisch zu stel-
len (so etwa Anträge beim
Handels-, Marken- und Insol-
venzregister, Steuererklärun-
gen) und ebenso die Praxis

der Gerichte, Verhandlungs-
protokolle elektronisch zu
versenden. Beabsichtigter
Nebeneffekt der Einrichtung
obligatorischer elektroni-
scher Briefkästen ist die Ge-
winnung eines Überblicks
über die nicht mehr aktiven
juristischen Personen (ge-
schätzte 250.000 Gesell-
schaften) im tschechischen
Handelsregister, um diese
durch die vereinfachte Zu-
stellung letztlich liquidieren
zu können. 

„Elektronische Postfächer sind ein weiterer
Schritt zur elektronischen 
Rechtsgeschäftsabwicklung in Tschechien“

GASTBEITRAG VON RECHTSANWÄLTIN DR. YVETTA SKRDLIK, PRAG

Dr. jur. Yvetta Skrdlik ist
Rechtsanwältin in Prag und
Frankfurt am Main. Sie be-

herrscht  neben Tschechisch
und Deutsch auch Englisch

und Französisch. Vor ihrer An-
waltszulassung war sie lang-

jährige wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Universität
Bielefeld. Dr. Skrdlik ist Auto-
rin zahlreicher Fachpublikatio-

nen und Mitglied in zahlrei-
chen Fachverbänden. Seit ei-

nigen Jahren gehört ihre Kanz-
lei zur Advoselect-Familie.

Am 1. Juli 2009 trat in der
Tschechischen Republik ein
Gesetz in Kraft, das unter
anderem elektronische
Rechtsgeschäfte von Behör-
den gegenüber juristischen
Personen mit Hilfe elektroni-
scher Briefkästen sowie die
Konvertierung von Dokumen-
ten regelt – ein weiterer Bau-
stein des großen Ziels, ein
umfassendes, modernes und
vorbildhaftes e-government
in Tschechien aufzubauen.

Elektronischer 
Briefkasten 
Der elektronische Briefkas-
ten wird für die Zustellung
und Durchführung von
Rechtsgeschäften und zur
Vornahme von Rechtshand-
lungen gegenüber den Ver-
waltungs- und anderen
Staatsorganen vom Innenmi-
nisterium der Tschechischen
Republik eingerichtet, damit
amtliche Dokumente in
elektronischer Form von und
an Behörden geschickt wer-
den können. Der Zugang er-
folgt durch Nutzererkennung
und Passwort, ggf. mit Zerti-
fikat und soll die klassische
Zustellung in Papierform
langfristig komplett erset-
zen. 

Tschechische Behörden
sind seit 1. November 2009
verpflichtet, Schriftstücke
nur noch elektronisch zuzu-
stellen, sobald ein elektroni-
scher Briefkasten eingerich-
tet ist. Während Privatperso-
nen wählen können, bestand
für Unternehmen und andere
juristische Personen die
Pflicht, einen solchen Brief-
kasten bis 1. November
2009 einzurichten. Danach
erfolgt die Einrichtung für
alle im Handelsregister ein-
getragenen juristischen Per-
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Mittlerweile gehören 16 Kanzleien in Deutschland, 10 in Europa und eine in den USA zur
Advoselect-Gruppe. 

Standorte in Deutschland: Berlin • Chemnitz • Dinslaken • Düsseldorf • Erfurt • Flensburg 
(mit Kiel, Rendsburg, Neumünster) • Frankfurt • Gießen• Göttingen • Mannheim • München •
Nördlingen • Öhringen • Osnabrück • Rotenburg/Wümme • Saarbrücken • Stuttgart

Standorte im Ausland: Aabenraa (DK) • Barcelona (E) • Bratislava (SK) • Bregenz (A) • 
Budapest (H) • Madrid (E) • Palma de Mallorca (E) • Prag (CZ) •Riezlern (A) • Seattle (USA) • 
Sofia (BG) • Strasbourg (F) • Vaduz (FL) • Wien (A) 

Ihre Advoselect-Anwälte in Europa
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Seminare der 
Advoselect
Erstmals veranstaltet die Ad-
voselect Service AG ein Insol-
venzrechtsseminar. Am 7. Mai
2010 wird Prof. Michael Hu-
ber, Passau, über die neues-
ten Entwicklungen im Insol-
venzrecht, das uns mehr und
mehr beschäftigt, vorstellen.
Die Anzahl der Anwälte in der
Advoselect-Gruppe, die sich
mit dem Insolvenzrecht aus-
einandersetzt, wächst ständig.  

Rechtsanwalt Manfred
Wissmann, Mannheim, Part-
ner unserer Mitgliedskanzlei
Wissmann und Partner, sowie
Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer Dipl.-Kfm. Peter

Mörk, von der M & K Treu-
hand, Ludwigshafen, beschäf-
tigen sich in ihrem Seminar
mit der Frage „Wie organi-
siert sich die Anwaltskanzlei
selbst“. Das Seminar findet
im September 2010 in Frank-
furt statt. 

Neue Mitarbeiterin in
der Geschäftsstelle

Die Advoselect-Familie freut
sich, Ihnen Fatma Özdemir
(27) als neue Mitarbeiterin in
der Geschäftsstelle in Stutt-
gart vorzustellen. Die Filder-
städterin ist Fachangestellte
für Bürokommunikation. Seit

Mitte November 2009 ver-
stärkt sie schon jetzt erfolg-
reich unser Team. Fatma Öz-
demir ist teilzeitbeschäftigt
und vier Tage in der Woche in
Stuttgart für uns tätig. 

ADVOSELECT INTERN

Studiengebühren sind
keine außergewöhn-
lichen Belastungen
Der Bundesfinanzhof hat ent-
schieden, dass Studiengebüh-
ren für den Besuch einer (priva-
ten) Hochschule nicht als
außergewöhnliche Belastung
bei der Einkommensteuer ab-
ziehbar sind. Eltern hatten für
das Studium ihres 22-jährigen
Sohnes an einer privaten Hoch-
schule Studiengebühren in
Höhe von 7.080 € entrichtet,
die sie in ihrer Einkommensteu-
ererklärung als außergewöhnli-
che Belastungen geltend mach-
ten. Die Studiengebühren wur-
den nicht als außergewöhnliche
Belastung anerkannt. Geprüft
wurde zunächst, ob Studienge-
bühren als Sonderbedarfsfrei-
betrag zu werten seien. Eine
solch weitgehende Abgeltungs-
wirkung wurde jedoch jeden-
falls für Veranlagungszeiträume
ab 2002 verneint, weil damals
der frühere Ausbildungsfreibe-
trag zu einem Sonderbedarfs-
freibetrag für auswärtige Unter-
bringung abgeschmolzen wor-
den sei. Der BFH hat die Stu-
diengebühren nicht als
außergewöhnliche Belastungen
zum Abzug zugelassen, weil es
sich bei derartigen Aufwendun-
gen nicht um außergewöhn-
lichen, sondern um üblichen
Ausbildungsbedarf handele,
und zwar selbst dann, wenn die
Aufwendungen im Einzelfall
außergewöhnlich hoch und für
die Eltern unvermeidbar seien.
Der Ausbildungsbedarf wird
durch Kindergeld und Kinder-
freibetrag abgegolten. 

STEUERRECHT

Fatma Özdemir, Fachangestellte
für Bürokommunikation 




